
Die gedankliche Rekonstruktion von Hand
lungen und Umständen, unter denen sie 
stattfanden — der reproduktive Erkenntnis
prozeß — ist dartiit wesentliche Grundlage 
des Strafverfahrens in allen Verfahrensab
schnitten.

Die strafprozessualen Normen sind die 
methodische Grundlage, um diesen Prozeß 
gesellschaftlich zu leiten. Dabei kommt es 
darauf an, daß nicht irgendwelche, sondern 
wahre Erkenntnisse über die für die Fest
stellung der strafrechtlichen Verantwortlich
keit wesentlichen Elemente der Handlung 
und über die entsprechenden Umstände, un
ter denen die Handlung stattfand, gewonnen 
werden.

5.2.1.
Die Wahrheit
der gerichtlichen Erkenntnisse —
Ziel der Beweisführung im Strafverfahren
Die exakte Feststellung der Wahrheit im 
Strafverfahren ist Voraussetzung für eine ge
rechte und gesetzliche Entscheidung der Ge
richte über die individuelle strafrechtliche 
Verantwortlichkeit des Angeklagten (vgl.
3.2.2. ).

Wahre Erkenntnisse im Strafverfahren, 
als Grundlage gerechter und überzeugender 
Urteile, festigen das sozialistische Rechtsbe
wußtsein und tragen zur Herausbildung und 
Festigung der Überzeugung von der Ge
rechtigkeit der sozialistischen Staats- und 
Rechtsordnung bei.

Die Gerechtigkeit des Urteils setzt die 
Wahrheit der ihm zugrunde liegenden Er
kenntnisse voraus. Auch für den Erziehungs
erfolg ist eine Voraussetzung, daß dem Ur
teil nur wahre und alle für die Beurteilung 
der strafrechtlichen Verantwortlichkeit des 
Täters erforderlichen Erkenntnisse zugrunde 
liegen. Desgleichen müssen alle wahren und 
wesentlichen Erkenntnisse über die Ursa
chen und Bedingungen der konkreten Straf
tat gewonnen werden.

Die Ziele des Strafverfahrens sind also 
nur auf der Grundlage wahrer Erkenntnisse 
erreichbar. Darin kommt eine wesentliche 
Seite der Einheit von Wahrheit und Partei
lichkeit im Strafverfahren zum Ausdruck; 
denn auch im Strafverfahren setzt die Par
teilichkeit (d. h. die konsequente offene Par
teinahme für die Sache der Arbeiterklasse

und darin eingeschlossen für die objektive 
Wahrheit) die Wahrheitsfeststellung voraus: 

Parteilichkeit im Strafverfahren als me
thodologisches Prinzip beinhaltet :
— Sicherung der marxistisch-leninistischen 

Grundlage der Erkenntnistätigkeit
— strenge Wahrung der sozialistischen Ge

setzlichkeit
— Ringen um die Gewinnung wahrer Er

kenntnisse als Voraussetzung für ein ge
rechtes Urteil.
Will man das Wesen der im Strafverfah

ren zu erforschenden Wahrheit bestimmen, 
so kann nur von den gesicherten Erkennt
nissen des Marxismus-Leninismus — hier 
insbesondere vom dialektischen und histo
rischen Materialismus — ausgegangen wer
den. Deshalb bildet die Erkenntnis der mar
xistisch-leninistischen Philosophie, wonach 
die Wahrheit die objektive Eigenschaft der 
menschlichen Erkenntnis ist, ihren Gegen
stand — letztlich die objektive Realität — 
adäquat abzubilden, den Ausgangspunkt 
aller beweisrechtlichen Überlegungen.3

Auch im Strafverfahren beruht ' die 
Wahrheit der Erkenntnis über ein Element 
oder einen Umstand einer konkreten Straf
tat nur darauf, daß sich diese Straftat tat
sächlich so abgespielt hat, wie das in der 
Erkenntnis darüber widergespiegelt wird.

Im Strafverfahren wird unter Wahrheit die 
objektive Eigenschaft der von den Unter
suchungsorganen, dem Staatsanwalt und 
dem Gericht gewonnenen Erkenntnisse ver
standen, die konkrete Straftat und ihre Um-

3 Vgl. W. I. Lenin, Werke, Bd. 14, Berlin 1962, 
S. 116ff.; Grundlagen der marxistisch-leni
nistischen Philosophie, Berlin 1974, S. 194 ff.; 
Dialektischer und historischer Materialismus, 
Berlin 1974, S. 283 ff.; Marxistisch-leninisti
sche Erkenntnistheorie, Berlin 1978, 
S. 268 ff.; Marxistisch-leninistische Philoso
phie, Berlin 1979, S. 294 ff.

4 W. I. Lenin, Werke, Bd. 14, a. a. O., S. 127.

Die Anerkennung der Objektivität der Wahr
heit bedingt auch für das Strafverfahren 
dessen materialistische Grundposition. „Ma
terialist sein", schreibt Lenin, „heißt die 
objektive Wahrheit, die uns durch die Sinnes
organe erschlossen wird, anzuerkennen."4 Der 
objektive Charakter der Wahrheit der im 
Strafverfahren zu gewinnenden Erkenntnisse 
muß deshalb Ausgangspunkt aller beweis
rechtlichen Überlegungen sein.
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